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 Mitwirkungspolitik 

 

1. Stimmrechte und Umsetzungsbericht 

Die Kontor Stöwer Asset Management GmbH   ist im Rahmen der Vermögensverwaltung 
bzw. des Fondsmanagements beauftragt in Finanzinstrumenten, und damit auch in 
Aktiengesellschaften, zu investieren. Die Wahrnehmung von Stimmrechten auf 
Hauptversammlungen wird nicht durch die KSAM übernommen, sondern in der Regel 
durch die Kunden der KSAM. KSAM überwacht nicht wie diese ihre Stimmrechte auf der 
Hauptversammlung ausüben und nimmt daher auch nicht am Meinungsaustausch im 
Rahmen von Hauptversammlungen mit den Gesellschaftsorganen und den 
Interessenträgern der Gesellschaft teil. Eine Zusammenarbeit mit anderen Aktionären 
findet nicht statt. Aufgrund der in der Regel geringen Umfänge der Beteiligungen 
werden im Rahmen des Fondsmanagements keine Stimmen abgegeben. Aus dem 
gleichen Grund veröffentlicht KSAM auch keinen jährlichen Bericht zur Umsetzung der 
Mitwirkungspolitik. 

 

2. Überwachung wichtiger Angelegenheiten  

Als aktiver Investmentmanager zeichnet sich KSAM insbesondere durch fundierte 
Investmententscheidungen aus.  Wichtige Angelegenheiten der Unternehmen werden 
von uns überwacht. Dies geschieht durch die Kenntnisnahme und Analyse der Quartals- 
und Jahresberichte. Zudem werden Analystenkonferenzen und IR-Live-Streams 
verfolgt. 

 

3. Interessenkonflikte 

Der Umgang mit Interessenkonflikten ergibt sich aus der Interessenkonflikt-Policy, die 
unter der Internetseite www.ksam.de veröffentlicht wurde. 

 

 


